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Endlich: Kein Kreuz mehr mit dem Kreuz
Zur Äberraschung vieler SÅkularer haben zwei 
hÇchstrichterliche Entscheidungen in Europa 
den Kirchen ein grundsÅtzliches Problem be-
schert. Der Markenschutz fÉr das christliche 
Kreuz als religiÇses Symbol ist in Europa nun 
seit MÅrz 2011 endgÉltig abgelaufen und damit 
inhaltlich bedeutungslos geworden.

Die Richter des Europ�ischen Gerichtshofs f�r 
Menschenrechte haben mit ihrer Entscheidung vom 
18. M�rz 2011 einen Riesenschritt zur Best�tigung 
der weit fortgeschrittenen S�kularisierung Europas 
getan, indem sie die Klage einer Frau aus Italien in 
zweiter Instanz, und damit rechtsverbindlich, ab-
lehnten. Was zuerst so aussah, als haben die Frau 
(und ihre beiden mitklagenden S�hne) verloren, ist 
tats�chlich ein Triumph, denn das christliche Kreuz 
ist nun h�chstrichterlich in Europa kein gesch�tztes 
religi�ses Symbol mehr.

Noch 1995 hatte das Bundesverfassungsgericht f�r Deutschland eindeutig entschieden: „Die Anbringung eines 
Kreuzes oder Kruzifixes in den Unterrichtsr�umen einer staatlichen Pflichtschule, die keine Bekenntnisschule ist, 
verst��t gegen Art. 4 Abs. 1 GG.“

Dazu hatte es erl�utert: a) “Zusammen mit der allgemeinen Schulpflicht f�hren Kreuze in Unterrichtsr�umen da-
zu, dass die Sch�ler w�hrend des Unterrichts von Staats wegen und ohne Ausweichm�glichkeit mit diesem Sym-
bol konfrontiert sind und gezwungen werden, ‚unter dem Kreuz’ zu lernen.“ b) „Das Kreuz ist Symbol einer be-
stimmten religi�sen �berzeugung und nicht etwa nur Ausdruck der vom Christentum mitgepr�gten abendl�ndi-
schen Kultur.“ und c) „Dem Kreuz kann auch die Einwirkung auf die Sch�ler nicht abgesprochen werden, wie das 
die angegriffenen Entscheidungen tun.“

Auch wenn dieses Urteil keine allzu gro�e praktische Bedeutung bekommen hat, so bewertete auch 2009 die erste 
Instanz (Kleine Kammer) des Europ�ischen Gerichtshofs f�r Menschenrechte das Kreuz als religi�ses Symbol, 
dass die Wertneutralit�t des Staates und das damit verbundene Bildungsrecht der Sch�ler in staatlichen Schulen 
verletze.

Ein medialer und politischer ‚Aufschrei’ ging nach diesem Urteil insbesondere durch Italien, �sterreich und Bay-
ern. Die Republik Italien war dann in Berufung gegangen, angeblich auf Dr�ngen des Monarchen einer mittelal-
terlichen Wahlmonarchie mitten in Rom, einem, geographisch gesehen, noch nicht einmal ‚Zwergstaat’, der in 
den vergangenen Jahren eher durch Geldw�sche f�r die Mafia und Vertuschen von Straftaten seiner Mitarbeiter 
bekannt geworden ist. Und Italien selbst? Angeblich katholisch hat es eine der niedrigsten Geburtenraten in Euro-
pa und einen Ministerpr�sidenten, der wohl kaum im Verdacht steht, nach vorgeblicher christlicher Moral zu le-
ben und zu handeln.

Bedeutungsverbiegung des Kreuzes

Die Vertreter Italiens hatten argumentiert, dass ein Kruzifix nicht nur ein religi�ses Symbol sei, sondern so sei, 
wie es das Oberste Verwaltungsgericht Italiens ausgef�hrt hatte: „Mit dem Vorteil der Nachbetrachtung ist es ein-
fach zu erkennen, dass zu den Konstanten der zentralen Glaubensinhalte des christlichen Glaubens, abgesehen von 
der Inquisition, abgesehen des Antisemitismus und abgesehen von den Kreuzz�gen, die Prinzipien der Men-
schenw�rde, Toleranz und Freiheit, einschlie�lich der Religionsfreiheit, geh�ren und deshalb letztendlich auch die 
Begr�ndung des s�kularen Staates darstellen.“

Mit einer derartigen F�higkeit, von der Verachtung der Menschen, von Grausamkeiten, Intoleranz, Gewalt und 
V�lkermorden ‚abzusehen’, kann man den kl�glichen Rest dann wahrlich als positiv betrachten.

Die italienische Regierung und das Verhalten des Noch-nicht-einmal-Zwergstaats darin betrachtend, musste der 
Europ�ische Gerichtshof f�r Menschenrechte zu eben dem Schluss kommen, dass es stimmt, was die obersten Ge-
richte des Landes geurteilt hatten und was nun auch f�r das �brige Europa gilt: Das Kreuz ist zwar ein christliches 
Symbol, aber es ist ein passives Symbol („essantially passive symbol“) und hat damit keinerlei inhaltliche Konse-
quenzen mehr.

Der Verfassungsgerichtshof �sterreichs, der parallel dazu argumentierte und sich vermutlich vorher bei den Kol-
legen des EGMR in Stra�burg erkundigt haben wird – zu �hnlich ist die Argumentation -, hatte in seinem Urteil 
�ber die Zul�ssigkeit von Kreuzen in Kindertagesst�tten Nieder�sterreichs u.a. geschrieben: „Angesichts dessen 

Kreuze als Touristen-Souvenirs in Jerusalem / Fotos Ä Evelin Frerk



2

ist im gesetzlichen Gebot der Anbringung eines Kreuzes in Gruppenr�umen von Kinderg�rten keine �u�erung des 
Staates zu erblicken, mit der er die Pr�ferenz f�r eine bestimmte Glaubens�berzeugung zum Ausdruck bringen 
m�chte.

Vor diesem Hintergrund vermag der Verfassungsgerichtshof nicht zu erkennen, dass der blo�e Anblick eines 
Kreuzes die Pflicht begr�nden k�nnte, gegen�ber diesem Zeichen der Ehrerbietung oder religi�se Handlungen zu 
setzen, (…).und „dass eine Einflussnahme durch den Anblick eines Kreuzes auf die religi�se oder nicht religi�se 
Einstellung eines Kindes im Kindergartenalter nicht angenommen werden kann.“

Bedeutungslosigkeit des Kreuzes

Also, im Angesicht eines Kreuzes sind weder traditionelle Ehrerbietung noch religi�se Handlungen zwingend er-
forderlich.

Diese Bedeutungslosigkeit des Kreuzes entspricht auch den Meinungen der aktuellsten Umfrage im katholischen 
�sterreich, in der von allen Befragten nur 1 % das Kreuz mit der katholischen Kirche assoziierten.

Der Europ�ische Gerichtshof ist mit seiner Entscheidung der Argumentation gefolgt, wie sie auch vom Zentral-
komitee der deutschen Katholiken vorgetragen wurden. Das Kreuz sei war prim�r das zentrale Symbol des Chris-
tentums, aber es sollte eher als ein passiver Weg betrachtet werden, mit dem grunds�tzliche moralische Werte 
transportiert w�rden (…, it should be rather be interpreted as a passive way of conveying basic moral values.“), 
denn die Kreuze in staatlichen Schulr�umen bedeuteten nicht, dass sie das Ziel einer nach Artikel 2 der Europ�i-
schen Menschrechtskonvention verbotenen Indoktrinierung h�tten („…did not mean that it pursued an aim of in-
doctrination prohibited by Article 2 of Protocol 1.) Und man m�ge deshalb jedem Land gestatten, es so zu tun, 
wie es traditionell gehandhabt wird.

Symbole brauchen eine Einbettung in Macht
Insofern ist das Urteil die Best�tigung eines inhaltslos gewordnen Christentums, dem die politischen, gesellschaft-
lichen und juristischen Konsequenzen bei Nichtbeachtung abhanden gekommen sind (Das „Wer nicht zu Kreuze 
kriecht und glaubt, der wird dran glauben m�ssen!“). Die ‚Missachtung’ des passiven Angebots von moralischen 
Werten ist nicht mehr sanktionierbar. Symbole brauchen aber dieser Einbettung in Macht, sonst werden sie belie-
big und das Kreuz hat eine gleichrangige Bedeutung wie Zipfelm�tzen, Lederhosen oder Osterhasen. Das hat eine 
Reihe von Konsequenzen.

Juristisch sind Blasphemievorw�rfe gegen K�nstler, 
die beispielsweise einen Frosch an ein Kreuz nageln, 
nicht mehr justitiabel.

Gesellschaftlich ist es jetzt ziemlich gleichg�ltig, ob 
ein Bischof oder eine Bisch�fin das Kreuz auf der 
Brust auf dem Talar tr�gt oder die S�ngerin Madonna 
ein �hnlich gro�es im tiefen Dekollete zwischen den 
Br�sten, es ist beides nur Blickfang und passive De-
koration.

Kulturell ist nun klar, warum in Draculafilmen – bei 
denen sowieso kaum jemand nachvollziehen konnte, 
warum ein Vampir sich durch den Abwehrzauber ei-
nes entgegen gehaltenen Kreuzes abgeschreckt sein 
sollte, bei dem stinkenden Knoblauch schon eher -, 
das Kreuz als passives Botschaftsangebot nicht mehr 
funktioniert.

Religi�s k�nnte es zur Frage werden, was denn �ber die christlichen Alt�re geh�ngt wird, wenn der eher folkloris-
tische Brauch, zwei vieldeutige, querverbundene Bretter daf�r zu verwenden, nur noch eine so geringf�gige reli-
gi�se Bedeutung hat?

Pyrrhus-Sieg

Die Urteile des Verfassungsgerichtshofs in �sterreich und des Europ�ischen Gerichtshof f�r Menschrechte sind 
Ausdruck der Kunst der hohen Diplomatie. Einerseits gibt man denen, die einem zornig Schwierigkeiten machen 
k�nnten, formal recht, andererseits gibt man eine Begr�ndung daf�r, die wahrhaft l�cherlich ist.

Sollten Religionsvertreter also die Urteile positiv bewerten (wie „Die Stimme des Papstes und der Weltkirche“) 
„Das Kruzifix-Urteil ist 'vielleicht das sch�nste Geschenk' zum 150. Geburtstag Italiens“, dann kann man ihnen 
nur �bermitteln, dass es ein klassischer Pyrrhus-Sieg ist, bei dem man zwar formell etwas gewonnen hat, aber die 
Kosten daf�r ein Mehrfaches bedeuten werden.
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